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R A e B B L L e e e e B T R e S T

Die Grundidee fiir das Globusheimeli war, ein Haus zu
schaffen das von jedermann nach mitgegebener Beschreibung
und Erlduterung aufgestellt werden kann. Der Gedanke ist
nicht neu, er stammt aus Amerika.

Die einzelnen Bauteile des Globusheimeli sind infolge-
dessen derart hergestellt, dass fiir die Montage handwerks-
miissiges Konnen nicht mehr notig ist. Trotzdem hat die
Praxis gezeigt. dass fast alle Reflektanten das Globusheimeli
durch die Unternehmerfirma aufstellen lassen, von der sie
dann eine Verantwortung und eine Garantie beanspruchen
konnen.

Gegeniiber allen derartigen Bauten, die im Auslande
erstellt wurden und heute noch erstellt werden, musste den
besonderen grossen Anspriichen der schweizerischen Haus-
frau Rechnung getragen werden. Ebenso sind alle Materia-
lien derart ausgewiihlt, dass sie bei einem Eigenheimbau der
oberen Zehntausend ebenso gut verwendet werden konnten.

Der Hausfrau als Wirtschafterin wird die Bequemlichkeit,
alle Rdume auf einem Boden vereinigt zu haben, ganz beson-
ders gut gefallen., Die grossere Hilfte, in der Lingsachse ge-
trennt, wird von den Wohnrdumen eingenommen. Es befindet
sich dort ein geridumiges Schlafzimmer, welches mit einer
Tiire an das grosse Wohnzimmer angrenzt. Ein drittes Zim-
mer, durch eine Tiire mit dem Wohnzimmer verbunden, ist
vom Vorplatz direkt zuginglich.

In der zweiten kleineren Hilfte sind eine behagliche
Laube, das W. C., eine Kiiche mit Essraum. das Treppenhaus
und die Waschkiiche mit Bad untergebracht.

Dieser Wirtschaftsteil des Hauses ist durch eine gut iso-
lierte Langswand vom Wohnteil getrennt.

Der Wirtschaftsteil ist in seiner ganzen Linge und Breite
unterkellert. (Dieser Keller ist beim Musterhaus nicht aus-
gefiihrt.) Ueber allen Rdumen befindet sich ein grosser Win-
denraum. in welchen bei ldndlichen Verhiltnissen zwei Kam-
mern eingebaut werden konnen.

~absolute Starrheit dieser

Als Baustoff ist Holz vorwiegend. Die guten Erfahrungen,
die wihrend Jahrhunderten mit diesem Baustoff gemacht
wurden, biirgen in jeder Hinsicht fiir die Zweckmisigkeit.
Das Hauptprinzip ist, das Holz vor allen Feuchtigkeits-Ein-
fliissen zu schiitzen. Es sind dementsprechend Isolierungen
eingebaut, welche ein Eindringen von Wasser ausschliessen.
Die Aussenwiinde sind mehrteilig aufgetrennt, eine glinzende
Wirmeisolierung gegen Aussen ist damit garantiert. Die
Fenster sind doppelt verglast.

Der Innenausbau ist in fiinffach ausgesperrten Tafeln mit
Okkome-Fournier erstellt, die durch Leisten mit Messing-
schrauben an der Konstruktion gehalten sind.

Als * Besonderheit darf die Gunit-Ummantelung ange-
sprochen werden. Gunit ist mit Druckluft aufgeschossener
Beton. Als Unterlage ist Streckmetall gewiihlt, sodass eine
Ummantelung garantiert ist. In
Amerika sind ganze Stddte in dieser Bauweise ausgefiihrt
worden. In der Schweiz diirften als Gunit-Bauwerke die
Perronddcher in Wédenswil und das Abriistungs-Konferenz-
gebdude des Volkerbundes in Genf bezeichnet werden.

Und nun die Kosten:

1. Lieferung aller Bestandteile, auf den Bauplatz gefiihrt
Fr. 12200.—;

2. Montage durch das Personal der Unternehmerfirma
Fr. 1600.—;

5. F'undament ohne Unterkellerung in normalem, flachem
Baugelidnde erstellt Fr. 500.—;

4. Gebdude zur Hilfte unterkellert Fr. 800.—;

5. Landparzelle von 400 m* a Fr. 8.— per m® Fr. 3200.—;

6. Fiir die Werkanschliisse Elektrisch, Wasser und Ka-
nalisation ca. Fr. 700.—;

7. Fiir Malerarbeiten und innere elektrische Installationen
ca. I'r. 500.—.

Die Bedeutung der Gemeinniizigkeit
der Bauvereinigungen in Deutschiand

Von Oberregierungsrat a. D.
und -Gesellschaften e. V.

Der Gedanke der Gemeinniitzigkeit, dem die gemein-
niitzige Bauvereinsbewegung ihr Dasein verdankt und von
dessen Leben ihr eigenes Leben bedingt ist. hat einen recht-
lichen und einen sittlichen Inhalt. Man ist vielfach geneigt,
den rechtlichen Inhalt zu betonen, den sittlichen aber zu iiber-
sehen. Das ist grundfalsch. Der der Gemeinniitzigkeit inne-
wohnende sittliche Gedanke ist Kern, seine rechtliche Seite
ist nur Schale, die dem sittlichen Kern Schutz gewidhren soll.
Wie bei einem Samenkorn sich aus dem Kern die Pflanze
entwickelt, die Zweige, Blétter treibt, bliiht und Friichte trigt,
so verdankt auch «lie gemeinniitzige Bauvereinsbewegung
dem sittlichen Kern der Gemeinniitzigkeit ihre Entfaltung zu
dem starken Korper, den sie innerhalb der deutschen Wirt-
schaft jetzt bildet. Worin besteht nun dieser lebenskriftige,
Leben erzeugende und Leben spendende sittliche Gedanke?
Man kann ihn unterordnen unter den Begriff des sittlich
Guten. Was gut und was biose ist, konnen wir nicht definie-
ren, aber wir haben ein Regulativ: unser Gewissen, das uns
sagt, was gut und was bose ist, und unser Gewissen sagt uns.
dass gemeinniitzig unter das sittlich Gute gehort. Warum?
Weil wir gemeinniitzig - Handelnden etwas schaffen wollen,
das nicht unserm Nutzen dient, sondern das allen niitzt, weil
wir unser eigenes materielles Interesse zuriickstellen wollen
hinter das Interesse der anderen, und weil wir etwas schaffen
wollen, das allen Gliedern der Volksgesamtheit die Moglich-
keit gewiithrt, Mensch zu sein. Gemeinniitzig sein bedeutet
hilfsbereit, opferfreudig und uneigenniitzig sein. Das waren
die Minner, unsere Viter, aus deren Herzen und Hirn der
Plan entsprang, gemeinniitzige Wohnungsunternehmen ins
Leben zu rufen, um den unter Wohnungsmangel und Woh-
nungselend leidenden Volksgenossen eine wohnungsreforme-

Dr. Weber, Berlin, Verbandsdirektor des Hauptverbandes Deutscher Baugenossenschaften

risch einwandfreie sozialen und hygienischen "Anforderungen
entsprechende Wohnung zu verschaffen. Nicht dachten sie
dabei an sich selbst. Um ihr eigenes Wohnungsbediirfnis
su befriedigen, hitten einfachere Mittel geniigt. Nein, sie
dachten an die anderen, an diejenigen, die im Schatten
stehen, der Sonne entbehren und verkiimmern. Nur weil sie
sittlich gut handelten, weil sie uneigenniitzig sich fiir etwas
einsetzten, das gut war und Gutes erzeugte, nur deshalb
konnte aus ihrem Handeln etwas Grosses geboren werden,
nur weil dieser sittliche Gedanke weiter lebte, konnte sich
aus dem vor mehr als einem Halbjahrhundert in das deutsche
Erdreich gelegten Samenkorn der Baum entwickeln, unter
dessen Schatten wir, die wir uns gemeinniitzig nennen,
leben. Und nur so lange wird der Baum der gemeinniitzigen
Bauvereinigungen Zweige, Blitter treiben, blithen und
Friichte tragen, solange der Gedanke der Gemeinniitzigkeit
ihm die lebenspendenden Sifte zufiihrt, und er wird ver-
dorren, wenn der Gedanke der Gemeinniitzigkeit stirbt. Die-
sen zu pflegen und zu erhalten, ist fiir uns, denen gemein-
niitziges Arbeiten Pflicht und Herzensache ist, eine Lebens-
notwendigkeit, ihn rein und hoch zu halten, die Hauptbedin-
gung, um das Erbe unserer Viter fiir unsere Erben, unsere
Kinder, fiir unser Volk zu erhalten. Dies ist nicht leicht in
einer Zeit, die wie die unsere girt und brodelt, in der Ma-
terialismus und Idealismus miteinander um die Vorherrschaft
streiten. Unter diesem Zwiespalt unsere Zeit beherrschender
Ideen leiden auch wir. Auch in unsere Reihen sind Menschen
gedrungen, denen ihr eigenes materielles Wohlergehen wich-
tiger ist als der ideale Gedanke, das eigene Interesse vor dem
Wohle anderer zuriickzustellen. Es ist kein Wunder, dass
sich in die Bauvereinigungen Personlichkeiten eingeschlichen
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habén, die, materiell eingestellt, verstindnislos der grossen
Idee der Gemeinniitzigkeit gegeniiberstehen, denn unsere Be-
wegung hat in den letzten Jahren nach dem Kriege unter der
starken Forderung der offentlichen Hand eine Grosse gewon-
nen, die im Hinblick auf ihre Gesunderhaltung nur als unge-
sund bezeichnet werden kann. Es war wie das Wachsen einer
Pflanze im geschiitzten Raume eines Treibhauses, das ent-
faltet. aber nicht die Kraft erzeugt, die Sturm und Wetter
geben. Jetzt ist die Zeit angebrochen, wo der Staat nicht mehr
die Moglichkeit hat, uns wie eine Treibhauspflanze zu schiit-
zen, und wo wir den Stiirmen des Wirtschaftslebens ausge-
setzt sind und bleiben. Jetzt wird es sich zeigen, ob die
sittliche Idee der Gemeinniitzigkeit unsere Bewegung noch
so erfiillt, dass wir diese Stiirme bestehen. Ich will es hoffen,
und ich glaube es. Aber eins ist sicher — dabei werden
Blitter fallen und Zweige verdorren, ndmlich diejenigen Teile
unserer Bewegung, die nicht von dem Gedanken der Ge-
meinniitzigkeit erfiillt sind, und das ist gut, desto reiner und
stirker wird sie im ganzen werden. Jetzt miissen wir uns
auf die Gedanken besinnen, die unsere Viiter leiteten, auf die
Gedanken der Selbsthilfe, der Selbstverantwortung, der Ge-
meiniitzigkeit, denn nur, wenn diese Ideen weiter leben, die
die gemeinniitzige Bauvereinsbewegung geboren haben, wird
auch sie selbst weiter leben. Das bedingt Arbeit an uns
selbst, Arbeit an unseren Genossen, um sie zu erfiillen mit
dem Geiste, der unsere Bewegung trug, und in die Zukunft
tragen soll. Diese Arbeit ist die wichtigste. Aus ihr folgt
alles andere von selbst, und nur, wenn sie gelingt, wird die
gemeinniitzige Bauvereinsbewegung den Stiirmen der Zeit ge-
wachsen sein.

In diesem Kampf um uns selbst und um unser Dasein
soll und kann die vor kurzem geschaffene Gemeinniitzigkeits-
verordnung nur eine Stiitze sein. Sie kann nur die Schale
stirken, die den sittlichen Kern umschliesst. Sie verdankt
ihr Dasein dem erfreulichen Umstande, dass die gemein-
niitzige Bauvereinsbewegung nach dem Taumel der Nach-
kriegsjahre wieder zur Besinnung auf sich selbst gelangte.
Sie entsprang dem inneren Bediirfnisse nach Sauberkeit,
nach klarer Scheidung der wirklich gemeinniitzig Denkenden
und Handelnden von denjenigen, die von Gemeiniitzigkeit
reden und Kattun meinen, wie der alte Roscher sich einmal
ausgedriickt hat. Man kann einem Menschen nicht ins Herz
sehen, aber man sieht sein Tun. Die Gemeinniitzigkeitsver-
ordnung kann nur die #usseren Merkmale aufweisen, bei
deren Vorliegen die Gemeinniitzigkeit eines Wohnungsunter-
nehmens anerkannt werden soll. Darin liegt der Hauptwert
der Gemeinniitzigkeitsverordnung fiir uns, dass sie die Fiih-
rung des Pradikats «gemeiniitzig> von klaren dusseren Vor-
aussetzungen abhdngig macht, von einem ganz bestimmten
Handeln, fiir das gegeniiber dem Streben nach Gewinn klare
Grenzen gezogen sind, so dass nach dem Ablauf der Ueber-
gangszeit der Ehrenname der Gemeinniitzigkeit nur denje-
nigen Wohnungsunternehmen zusteht, die sich zu gemein-
niitzigem Handeln satzungsgemiss verpflichtet haben und
die die satzungs- und gesetzmissigen Verpflichtungen auch
tatsiichlich erfiillen. Diejenigen Personlichkeiten und Ver-
einigungen, denen die Uebernahme der Verpflichtung zu ge-
meinniitzigem Handeln eine Last und Fessel ist, mogen
gehen, wohin sie ihr vermeintlicher Vorteil zieht. Wir be-
klagen den Verlust, aber wollen sie nicht hindern, Wir haben
die Gemeinniitzigkeitsverordnung gefordert, damit eine klare
Scheidung der Geister eintritt. Darin sehen wir ihren Haupt-
wert. Das schliesst natiirlich nicht aus. das wir auch die
Gemeinniitzigkeitsverordnung daraufhin priifen, was sie fiir
uns wirtschaftlich bedeutet, denn ein gemeinniitziges Woh-
nungsunternehmen ist ein wirtschaftliches Unternehmen, das
ebenso wie ein privates Wohnungsunternehmen den wirt-
schaftlichen Gesetzen unterworfen ist, wirtschaftlich geleitet
werden und wirtschaftlich handeln muss, wenn anders es
nicht zugrunde gehen soll. Wenn die Fesseln der Gemein-
niitzigkeitsverordnung etwa so eng' sein sollten, dass sie die
Grundgedanken des Genossenschaftswesens, niamlich Selbst-
hilfe. Selbstverantwortung und Selbstverwaltung, ertoten,
dann miissten wir die Gemeinniitzigkeitsverordnung um der
guten Sache willen, die wir vertreten, ablehnen und den
Grundsatz der Gemeinniitzigkeit um seiner selbst willen

unter Verzicht auf die jetzt mit ihm verkniipften materiellen

Vorteile aufrechterhalten. Aber dem ist nicht so. Um das
festzustellen, brauchen wir nicht sdmtliche Bestimmungen
der Gemeinniitzigkeitsverordnung vor unserem geistigen

Auge voriiberziehen zu lassen. Es geniigt, dass wir diejenigen

“einer Betrachtung unterziehen, die den gemeinniitzigen Woh-

nungsunternehmen gewisse Bindungen auferlegen.

§ 3 GemVO. verpflichtet zur Aufbringung eines gewissen
Kapitals, bei Gesellschaften 50000 RM., bei Genossenschaften
eines Geschiftsanteiles von 300 RM. Diese Bestimmung be-
zweckt, fiir die gemeinniitzigen Wohnungsunternehmen eine
gewisse wirtschaftliche Stirke zu erreichen und zu verhin-
dern. dass sich unzweckmissige Zwerggenossenschaften bil-
den. die wirtschaftlich nicht lebensfihig sind. Der Gedanke
ist richtig, er ist um so richtiger, als die Erfahrung gelehrt
hat, dass sich solche Zwergunternehmen gebildet haben, le-
diglich, um als Rechtstriger fiir die Erlangung offentlicher
Baubeihilfen zu dienen, und dass diese Unternehmen nicht
lebensfihig waren, dass aus ihrem Geschiiftsgebaren und
ihrem Untergang aber gegen die ganze gemeinniitzige Bau-
vereinsbewegung Vorwiirfe hergeleitet wurden. Gewiss ist
es in den Zeiten der Not, wie gegenwiirtig, ausserordentlich
schwer, die Bestimmung auf Uebernahme eines Geschiifts-
anteils von 300 RM. zu entsprechen. Das Gesetz macht aber
nur das zur Pflicht, was gut geleitete Genossenschaften schon
lingst verwirklicht haben. Es ist ein Versagen genossen-
schaftlichen Geistes, wenn in den friiheren Jahren, die es
ohne weiteres gestattet hatten, diese Stirkung der Genossen-
schaft nicht durchgefiihrt worden ist. Diejenigen, die da-
mals ihre Pflicht versdumt haben, diirfen sich jetzt nicht dar-
iiber beschweren, dass das Gesetz sie jetzt zur Erfiillung
ihrer Pflichten zwingt. Dabei ist aber durchaus die Moglich-
keit fiir Erleichterungen gegeben, wenn durch die wirtschaft-
liche Not den Genossen die Einzahlung des Geschiftsanteiles
in dem Zeitraum von 3 Jahren unméglich ist.

§ 4 GemVo. verlangt, dass das Wohnungsunternehmen
nicht unter dem iiberwiegenden Einfluss von Personen stehen
darf, die den Wohnungsbau und die damit zusammenhéngen-
den Geschifte betreiben. Damit sind keineswegs alle Ange-
horigen des Baugewerbes von der Beteiligung an einem Woh-
nungsunternehmen ausgeschlossen. Aber sind nicht von Bau-
unternehmerseite sogenannte gemeinniitzige Wohnungsunter-
nehmen gegriindet worden, die, unter ihrer wirtschaftlichen
Macht stehend, fiir sie nur Mittel zum Zweck geschéftlicher
Vorteile waren? Sind nicht gerade iiber diese Wohnungs-
unternehmen zahlreiche Klagen in der Oeffentlichkeit laut
geworden? Ist nicht ihr Geschiftsgebaren der gemeinniitzigen
Bauvereinsbewegung vorgeworfen und hat den Ehrentitel
gemeinniitzig in Misskredit gebracht? Diese Bestimmung
musste kommen, ja wir miissen uns freuen, dass sie da ist!
Sie ist auch richtig gefasst, denn sie ermoglicht es den Woh-
nungsunternehmen durchaus, bewihrte Architekten oder Un-
ternehmer in den Organen des Wohnungsunternehmens zu
belassen, verhindert aber, dass in Zukunft reine Unternehmer-
griindungen sich den Ehrentitel der Gemeinniitzigkeit an-
massen.

§ 6 Gem Vo. beschrinkt den Kreis der Geschiifte auf den
Bau und die Betreuung von Kleinwohnungen und die Ver-
waltung von Wohnungen. Die Ausfiilhrungsverordnung ent-
hilt eine bis ins einzelne gehende Aufzéhlung der Geschiifte,
die ein Wohnungsunternehmen vornehmen kann. Wenn man
diese reichhaltige Liste durchpriift, wird man zugeben
miissen, dass sie gross genug ist, um den gemeinniitzigen
Wohnungsunternehmen den erforderlichen wirtschaftlichen
Spielraum zu lassen. Andererseits darf man nicht iibersehen:
Es gibt eine Grenze, an der die Gemeinniitzigkeit aufhort
und das Gewinnstreben anfingt, und diese Grenze darf nicht
zu weit gezogen werden. Jedes wirtschaftliche Handeln, auch
das moralisch einwandfreie rein wirtschaftliche Gewinn-
streben, ist bis zu einem gewissen Grade gemeinniitzig. Ohne
Streben nach Gewinn kann keine Wirtschaft auf die Dauer
bestehen, und aus jeder erlaubten Wirtschaft erwichst auch
ein Nutzen fiir die Gesamtheit, sei es, dass sie anderen Men-
schen Arbeitsmoglichkeit beschafft, sei es, dass sie dem Staat
Geld zufiithrt usw. Von einem derartig weit gefassten Be-
griff der Gemeinniitzigkeit aber unterscheidet sich die von
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uns vertretene Gemeinniitzigkeit dadurch, dass wir auf das
nach eigenem Gewinn Streben verzichten und damit auch auf
die Geschifte, die in erster Linie diesen Zweck verfolgen und
die mit unserer Hauptaufgabe, ndmlich dem Bau und der
Verwaltung von Kleinwohnungen fiir die minderbemittelte
Bevolkerungsklasse in keinem oder nur mittelbarem Zu-
sammenhang stehen. Diese Grenze ist durch - die Ausfiih-
rungsbestimmungen zu Paragraph 6 GemVo. im grossen und
ganzen in durchaus zweckmaissiger Weise gezogen. Soweit
noch Liicken vorhanden sind, wird sich ein Weg, sie zu
fiillen, noch bieten.

§ 7 GemVo. schreibt vor, dass die Wohnungen nur zu

einem angemessenen Preise iiberlassen werden diirfen. Die
Ausfiihrungsbestimmungen geben genaue Anweisung dariiber,
nach welchen Gesichtspunkten eine angemessene Miete zu
berechnen ist. Diese Bestimmung verlangt nur etwas Selbst-
verstiindliches, ndmlich die Anwendung der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmannes bei der Berechnung der Mieten,
also etwas, was gut geleitete Genossenschaften schon von
sich aus tun.
b § 8 GemVo. verlangt bei einem Verkauf von Wohnungs-
bauten die Bestellung gewisser Sicherheiten gegen speku-
lative Weiterverdusserung. Auch das ist nichts Besonderes,
sondern liegt in der ganzen Ideenrichtung der Gemeinniitzig-
keit begriindet. Ebensowenig wie die Wohnungsunternehmen
selbst nach Gewinnen streben,- sollen auch diejenigen keine
geschiiftlichen Vorteile aus ihrer Arbeit ziehen, denen sie zu-
gute kommt. Im iibrigen sind die verlangten Sicherheiten
im wesentlichen die gleichen, die schon bislang von der
offentlichen Hand bei Gewihrung von Hauszinssteuerdarlehen
gefordert wurden.

Die vermogensrechtlichen und sonstigen Bestimmungen
der GemVo. enthalten nichts wesentlich Neues. Sie bezwecken
im wesentlichen eine Sicherung dafiir, dass etwaige Gewinne,
die bei einem gemeinniitzigen Unternehmen erzielt werden,
auch wieder gemeinniitzigen Zwecken zufliessen. Nur der
Zwang, sich einem zugelassenen Revisionsverband anzu-
schliessen und die Vorschriften iiber die laufende Aufsicht
im Paragraph 20 GemVo. sind neu. Diese Vorschriften haben
bei manchen Wohnungsunternehmen Bedenken erregt. Ich
werde darauf noch zuriickkommen.

Die bisherige Betrachtung der Bestimmungen zeigt, dass
sie teils nur Bestehendes in Worte fassen, teils Notwendiges
aussprechen, um eine klare Grenzlinie zwischen gemein-
niitzig und nicht gemeinniitzig zu ziehen, und dass sie im
iibrigen keine Fesseln enthalten, die eine Auswirkung der
genossenschaftlichen Gedanken der Selbsthilfe, der Selbstver-
antwortung und Selbstverwaltung beeintrichtigen. Kann man
die GemVo. insofern mit einem <«Unschéddlichkeitsattest> ver-
sehen, so bringt sie auf der andern Seite doch auch nicht un-
betrichtliche materielle Vorteile durch Befreiung von Steuern
und Abgaben. Die Steuerfreiheit ist es ja gerade, die auch
anderen Leuten die Erlangung der Gemeinniitzigkeit so reiz-
voll erscheinen lidsst, die den wirklich Gemeinniitzigen aber
nur mit Riicksicht darauf zugestanden ist, dass ihre Betiti-
gung nicht Dienst am Einzelnen, sondern Dienst am Volk ist.
Solange der Staat nicht selbst in der Lage ist, allen Staats-
biirgern ein menschenwiirdiges Dasein zu sichern, solange
muss er diejenigen Organisationen schiitzen und bevorzugen,
die in seinem Interesse arbeiten. Das hat der Staat auch vor
Erlass der Gemeinniitzigkeitsverordnung getan. Aber bislang
waren die Gemeinniitzigkeitsvorschriften in den einzelnen
Steuer- und Abgabengesetzen des Reichs und der Linder
verstreut und wiesen in den Voraussetzungen fiir die Gewih-
rung steuerlicher Vergiinstigungen Unterschiede auf, die eine
gewisse Rechtsunsicherheit zur Folge hatten, die sich auch
auf die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs auswirkte. So
ist es z. B. erst nach vielen Miihen gelungen, den Reichs-
finanzhof davon zu iiberzeugen, dass eine Genossenschaft,
die entsprechend der Vorschrift des Genossenschaftsgesetzes
den Zweck hat, den Erwerb und die Wirtschaft ihrer Mit-
glieder zu fordern, gemeinniitzig sein kann. Er sah in der
Beschrinkung der Forderung auf den Kreis der Mitglieder
einen Widerspruch mit dem Begriff der Gemeinniitzigkeit.
Nur der Nachweis, dass der Beitritt zu einer Genossenschaft
jedem freisteht, hat vermocht, ihn von seiner Auffassung ab-
zubringen. Ferner ist durch die Rechtsprechung des Reichs-

finanzhofes insofern eine Unsicherheit entstanden, als fiir die
Befreiung von der Vermdgensteuer verlangt wird, dass in der
Satzung als Zweck der Genossenschaft der Bau von Klein-
wohnungen wortlich zum Ausdruck gebracht wird; es geniigt
nicht als Zweckbestimmung der Bau von Wohnungen fiir
Minderbemittelte. Eine grosse Anzahl von Wohnungsunter-
nehmen ist wegen dieser ungenauen Ausdrucksweise nach-
triglich zur Vermogenssteuer veranlagt worden. Teilweise
sind Steuerbetriige nachgefordert worden, deren Entrichtung
den Unternehmen einfach unmoglich ist und deren zwangs-
weise Beitreibung ihren Konkurs zur Folge haben musste.
Alle diese Schwierigkeiten werden durch die GemVo. mit
einem Schlage beseitigt, da nunmehr die Anerkennung eines
Wohnungsunternehmens durch die zustindige Anerkennungs-
behorde die Grundlage und Voraussetzung fiir die Befreiuung
von Steuern und Gebiihren nach Reichs- und Landesrecht
bildet. Auf dem Gebiete der Reichssteuern kommen in Be-
tracht

die Korperschaftsteuer,

die Vermogensteuer einschl. der Industriebelastung,

die Umsatzsteuer,

der Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstiicken

(Hauszinssteuer),

und zwar geniigt bei der Korperschaft-, Vermogen- und der
Gesellschaftensteuer zur Befreiuung lediglich die Anerken-
nung der Gemeinniitzigkeit, bei den iibrigen Steuern hingt
davon die Befreiung ausserdem noch von bestimmten objek-
tiven Voraussetzungen ab, die neben der Anerkennung der
Gemeinniitzigkeit erfiillt sein miissen. Dazu kommen noch in
Preussen die Befreiuungen von Stempelsteuer, Gerichtsge-
bithren, Verwaltungsgebiihren, Gewerbesteuern und Grund-
steuern. Diese steuerlichen Befreiungen bedeuten im ganzen-
eine Entlastung der gemeinniitzigen Wohnungsunternehmen,
die bei ihrem Fortfall schdtzungsweise eine 10—20%ige Miet-
erhohung erfordern wiirden. Diese Belastung den Mietern zu
ersparen, ist in den gegenwirtigen Zeiten wirtschaftlicher
Not unbedingt erforderlich, und derjenige Vorstand einer Ge-
nossenschaft, der die rechtzeitige Herbeifiihrung der Aner-
kennung der Gemeinniitzigkeit verabsdumte, wiirde sich
einer schweren Pflichtverletzung schuldig machen und unter
Umstinden fiir den den Wohnungsunternehmen und den Mie-
tern daraus erwachsenden Schaden haftbar sein. Die mate-
riellen Vorteile der Anerkennung der Gemeinniitzigkeit sind
demnach so bedeutend, dass sie die vermeintlichen Nachteile,
die manche Bauvereinigungen in der Unterstellung unter die
laufende Aufsicht zu erblicken vermeinen, bei weitem auf-
wiegen. Es handelt sich aber darum, auch hier die Dinge
richtig zu sehen.

§ 14 GemVo. verlangt, dass das Wohnungsunternehmen
einem zugelassenen Revisionsverbande angehéren muss. Das
ist nur fiir die gemeinniitzigen Gesellschaften und Vereine,
nicht aber fiir die Genossenschaften etwas Neues. Paragraph
20 GemVo. verlangt alljdhrlich, mindestens aber alle zwci
Jahre, eine Revision. Die Anerkennungsbehsrde hat die Vor-
lage der Revisionsberichte zu verlangen, notigenfalls sogar
eine ausserordentliche Priifung durch eine von ihr zu bestim-
mende Stelle vornehmen zu lassen. Das Wohnungsunterneh-
men ist verpflichtet, den Beanstandungen in den Priifungs-
berichten durch entsprechende Massnahmen nachzukommen.
Was bedeuten diese Bestimmungen? Sie besagen im wesent-
lichen nur, dass der Staat durch Kenntnis von dem Ergebnis
der Revisionen sich davon iiberzeugen will, dass das Woh-
nungsunternehmen wirklich so wirtschaftet, dass es verdient,
als gemeinniitzig bezeichnet und behandelt zu werden. Die
erforderlichen Feststellungen trifft der Revisionsverband.
Nach wie vor besteht aber der Grundsatz, den das Reichsge-
richt in einer Entscheidung vom 24. Januar 1912, Bd. 78 S. 143,
wie folgt festgelegt hat:

«Es kann keine Rede davon sein, dass der Verband die
ihm angeschlossenen Genossenschaften zu leiten hitte. Da-
mit wiire die Selbsthilfe und Selbstverwaltung, die den
Grundsatz des deutschen Genossenschaftswesens bildet, ver-
nichtet. Die Fiihrung der Geschiifte einer Genossenschaft
liegt dem Vorstande ob, die dauernde Aufsichtsfiithrung ist
Sache des Aufsichtsrates.»

Das gilt entsprechend auch fiir die Gesellschaften. Dieser
Grundsatz des Genossenschaftswesens ist durch die Ausfiih-
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rungsbestimmungen des Reichsarbeitsministeriums insofern
ausdriicklich bestitigt, als die Wohnungsunternehmen nur
verpflichtet sind, den Beanstandungen durch <entsprechende
Massnahmen» nachzukommen. Die Organe des Wohnungs-
unternehmens haben daher zu priifen, welche Massnahmen
sie zur Beseitigung der Beanstandungen des Revisors treffen
wollen. Sie entscheiden dariiber unter eigener Verantwortung
und nach eigenem Ermessen und sind an die Vorschlige des
Revisors nicht gebunden, wenn auch im allgemeinen anzu-
nehmen _sein wird, dass die von ihm gemachten Vorschlige
richtig sein werden. Die Zugehorigkeit zu einem Revisions-
verband beeintrichtigt somit die genossenschaftliche Selb-
stiindigkeit nicht und ldsst der Auswirkung der genossen-
schaftlichen Grundsiitze der Selbsthilfe, Selbstverantwortlich-
keit und Selbstverwaltung freien Spielraum. Der Wert des
Zusammenschlusses in genossenschaftlichen Revisionsverban-
den liegt aber fiir die gemeinniitzigen Wohnungsunternehmen
‘darin, dass sie in der Verbandsleitung und den Verbandsrevi-
soren sachkundige Personlichkeiten haben, die Gelegenheit
haben, durch die Revisionen die Geschiftsgebarung aller an-
geschlossenen Unternehmen kennenzulernen und so eine
grosse Erfahrung zu sammeln, die sie allen Wohnungsunter-
nehmen zugute kommen lassen. Der Revisionsverband ist ge-
wissermassen die Mutter der angeschlossenen Unternehmen,
die sie behiitet, bewacht und betreut, die nichts anderes will,
als das Leben und Gedeihen ihrer Kinder. Deshalb geht der
Nutzen des Anschlusses an einen Revisionsverband iiber die
regelmissigen Revisionen hinaus, er liegt vor allem in der
standigen Beratung.

~A. B. Z.“ unter sich

In einer der letzten Sitzungen ist im Vorstande der A. B.
Z. seitens des Verfassers dieser Zeilen eine Anregung ge-
macht worden, die — verstdndig ausgefiilhrt — unserem Or-
gan, dem «Wohnen», wie den Genossenschaftsleitungen, so-
wie den Einzelmitgliedern der Genossenschaften einen nicht
unbetrichtlichen Dienst wird leisten konnen.

Es handelt sich um die Schaffung einer -Aussprache-Ecke
fiir diejenigen Genossenschaften, die hiefiir die Mitarbeiter
und das Interesse ihrer weiteren Mitgliedschaft aufbringen.
Dabei ist nicht daran gedacht, die Spalte <Verbandsnach-
richten» zu kiirzen. Versammlungsberichte wiirden nach wie
vor unter dieser Rubrik erscheinen. Daneben wiirde nun
vorerst im Sinne eines wohlgemeinten Versuches ein neuer
Titel geschaffen, betitelt vielleicht: «A. B. Z. unter sich.»
Wenn die Sache gelingt, werden andere grosse Genossen-
schaften ganz sicher dhnlich vorstossen und woh] dann das
«Wohnen» fiir ihre Mitgliedschaft auch abonnieren. Und
es soll gelingen! Wird etwa einer behaupten wollen,
es fehle an Stoff? Soll ich gleich ein Dutzend Gegenstinde
aufgeben? Ganz willkiirlich, wie sie mir gerade einfallen:
«Freiheit und Autoritdt in der Genossenschaft. Die Genossen-
schaft und die Kinder. Die Kommissionen der A. B. Z. Wem
gehort die A. B. Z.? Vom Sparen am Genossenschaftsgut.
Unsere Wohnungskontrolle. Tierfreunde oder Menschen-
freunde? Unsere Vertrauensminnerversammlungen. Wie
kommt die Frau Meier am besten mit der Frau Miiller aus?
Von kleinen Versdumnissen und grossen Kosten. Verwal-
tungs- und Beschwerdekommission. Wie verhindern wir das
Ueberhandnehmen der Bureaukratie im Organismus der Ge-
nossenschaft? Mdoglichkeiten, die Krise besser zu iiberwin-
den. Die Organisation unserer Geschiftsstelle usw. usw.» Ist
das Dutzend voll?

Ich bin geneigt den grossten Wert des Zusammenschlusses
der Bauvereinigungen in Revisionsverbinden und der Revi-
sionsverbidnde zu einem grossen Hauptverbande, der das ganze
Reich umfasst, nicht darin zu erblicken, dass dadurch den
materiellen Interessen der Bauvereinigungen gedient wird.
Ich sehe den Hauptwert des Zusammenschlusses in der Zu-
sammenfassung aller Personlichkeiten, die von derselben
Idee getragen und geleitet werden, von der grossen Idee der
Gemeinniitzigkeit. Wir, die wir erfiillt sind von der Grosse
dieser Idee, haben das Bestreben, mit ihr auch alle zu er-
fiillen, die sich mit uns zusammengeschlossen haben, mit dem
Gedanken, dass unser Tun und Handeln dem deutschen
Volke gelten soll, dem anzugehoren unser Stolz und unsere
Freude ist. Nur wenn wir uns aneinander schliessen, wenn
der genossenschaftliche Geist nicht nur die Genossenschaften
als einzelne, sondern alle so erfiillt, dass jede Genossen-
schaft in der anderen ihre Schwester sieht, wenn alle bereit
sind, einander zu helfen und zu fordern, nur dann werden
wir unserer Aufgabe auch in Zukunft gerecht werden. Dazu
beizutragen ist Pflicht eines. jeden, der die Ehre hat, einer
Genossenschaft als Genosse anzugehoren. Wir miissen zu-
sammenstehen, denn noch ist der Kampf nicht voriiber, iiber-
all regen sich die Krifte, denen die gemeinniitzigen Bau-
vereinigungen ein Dorn im Auge isnd. Aber wir werden die-
sen Kampf iiberstehen, wenn wir einig sind. Dann wird die
gemeinniitzige Bauvereinsbewegung weiter bliithen zum Segen
unserer notleidenden Briider und Schwestern.

Aus «Zeitschrift fiir Wohnungswesen», Aug. 1932.

Es ist daran gedacht, die besten Arbeiten mit einem
Aufmunterungspreise anzuerkennen. Natiirlich ist das Recht
der Redaktion, eine Arbeit abzulehnen, Was
unser Vorstand mochte, ist lediglich das Aufkommen einer
Diskussion unter Genossenschaftern, die bisher fehlte. Ge-
wiss sind im Laufe der gut 6 Jahre, da das Wohnen er-
scheint, eine Anzahl Aufsdtze auch aus Kreisen der A. B. Z.-
Genossenschafter erschienen. Sie standen aber unter sich in
keinem starken Zusammenhange. Das konnte nun anders
werden. Dabei ist es sicher besser, nun erst mit der Praxis
zu beginnen, die Erfahrungen zu sammeln, und zuletzt den
Rahmen zu giessen, in welchem wir die Sache haben wollen.

unbestritten.

So wollen wir der Worte nicht zu viele machen, aber alle
unter unseren Genossenschaftern bitten, der A. B. Z.-Ecke
ihre Mitarbeit und ihre Aufmerksamkeit zu leihen. Eines-
teils wird dadurch der Zusammenhang unter uns noch besser,
andernteils geniigen wir damit dem Ratschlage des Philo-

sophen:
«Die Wurzel jeden Fortschrittes besteht in der Eror-
terung.» A. Biirgi.

Anmerkung der Redaktion: Wir begriissen den obigen
Vorschlag aufs Lebhafteste. Schon zu verschiedenen Malen
haben wir #dhnliche Anregungen gemacht, leider bis heute
ohne wesentlichen Erfolg. Moge das Vorgehen der Allge-
meinen Baugenossenschaft Ziirich, die fiir alle ihre mehr als
1300 Mieter das «Wohnen» abonniert und es ihnen gratis zu-
kommen ldsst, Nachahmung finden, moge aber auch der neue
Versuch zum Erfolg fithren. Und den schonsten Erfolg wiir-
den die Initianten sicher mit uns darin sehen, dass die ABZ-
Ecke bald zu einer Sprech-Ecke fiir alle unsere Genossen-
schaften werden konnte. Also frisch voran, an uns soll es
nicht fehlen den guten Gedanken einer Sprech-Ecke zu for-
dern und zu unterstiitzen.



	Die Bedeutung der Gemeinnützigkeit der Bauvereinigungen in Deutschland

